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Richtlinien zur Emissionsstatistik fÏr festverzinsliche Wertpapiere

I. ErgÌnzende allgemeine Richtlinien

InlÌndische Kreditinstitute und Unternehmen werden ergÌnzend beziehungsweise abwei-

chend von den in den allgemeinen Richtlinien zur monatlichen Bilanzstatistik vorgesehenen

Abgrenzungen der Wirtschaftssektoren (Seite 8 ff.) wie folgt definiert:

InlÌndische Kreditinstitute

InlÌndische Kreditinstitute im Sinne der Emissionsstatistik sind Unternehmen mit Sitz in

der Bundesrepublik Deutschland, die BankgeschÌfte nach den Begriffsbestimmungen des

½ 1 Abs. 1 des Gesetzes Ïber das Kreditwesen (KWG) betreiben. Hierzu gehÎren auch

Bausparkassen, die Kreditanstalt fÏr Wiederaufbau, Kapitalanlagegesellschaften (nicht je-

doch deren Fonds), BÏrgschaftsbanken, Wertpapiersammelbanken, Wohnungsunternehmen

mit Spareinrichtung sowie die inlÌndischen Zweigstellen auslÌndischer Kreditinstitute, fer-

ner ^ soweit nicht gesondert aufgefÏhrt ^ auch die Deutsche Bundesbank.

Nicht zu den Kreditinstituten zÌhlen diejenigen Unternehmen, die in ½ 2 Abs. 1 Nr. 3 bis

8 KWG aufgefÏhrt sind, (zum Beispiel SozialversicherungstrÌger, private und Îffentlich-

rechtliche Versicherungsunternehmen, Pfandleihgewerbe, Unternehmensbeteiligungsgesell-

schaften) sowie die nach ½ 2 Abs. 4 KWG freigestellten Unternehmen.

Unternehmen

Zu den Unternehmen werden abweichend von Ziffer 20 der allgemeinen Richtlinien zur

monatlichen Bilanzstatistik (Seite 8 ff.) nicht die Kapitalanlagegesellschaften gerechnet

(diese gehÎren in der Emissionsstatistik zu den Kreditinstituten), sondern nur deren Fonds

mit Ausnahme der Geldmarktfonds.
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II. Gegenstand der Erhebung

1. Schuldverschreibungen inlÌndischer Kreditinstitute (Auflegung, Emissionsbedingungen,

Erstabsatz, Tilgung, Umlauf, Eigen- und TreuhÌnderbestand).

2. Schuldverschreibungen inlÌndischer Nichtbanken (Auflegung, Emissionsbedingungen,

Erstabsatz, Tilgung).

3. Schuldverschreibungen auslÌndischer Emittenten

a) begeben unter FederfÏhrung oder Einschaltung eines deutschen Kreditinstituts

(Emissionsbedingungen, Ïbernommener Betrag, Tilgung),

b) begeben unter Beteiligung deutscher Kreditinstitute an Konsortien unter auslÌndischer

FederfÏhrung (Emissionsbedingungen und Ïbernommener Teilbetrag).

Die Meldungen sind elektronisch Ïber das Bundesbank-ExtraNet im Datenaustauschformat

XML zu erstatten. Informationen zu ExtraNet und XML sind im Internet verfÏgbar unter

www.bundesbank.de im Bereich ,,Statistik 4 Meldewesen 4 ExtraNet`̀ beziehungsweise

im Bereich ,,Statistik 4 Meldewesen 4 Bankenstatistik 4 Formate (XML)`̀ .

Aus GrÏnden der besseren Ûbersicht Ïber die zu meldenden Positionen werden die Mel-

dungen zusÌtzlich in Form der bisher einzureichenden Vordrucke dargestellt:

Meldebogen A fÏr Inhaberschuldverschreibungen (Vordruck 10360)

Sammelmeldung A fÏr Schuldverschreibungen (Vordruck 10361)

inlÌndischer Kreditinstitute

Einzelmeldung A ^ Anlage fÏr Schuldverschreibungen (Vordruck 10362)

zu den Sammelmeldungen A inlÌndischer Kreditinstitute

Erstabsatz-Meldung fÏr festverzinsliche Wertpapiere (Vordruck 10364)

inlÌndischer Nichtbanken und

auslÌndischer Emittenten
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Meldung Ïber Tilgungen fÏr festverzinsliche Wertpapiere (Vordruck 10365)

inlÌndischer Nichtbanken und

auslÌndischer Emittenten

Meldung Ïber Euro-Commercial-Paper mit (Vordruck 10366)

inlÌndischen Emissions- und Zahlstellen

Meldung Ïber Euro-Commercial-Paper mit (Vordruck 10366a)

auslÌndischen Emissions- und Zahlstellen

III. ErlÌuterungen zum Meldebogen A fÏr Inhaberschuldverschreibungen

(Vordruck 10360)

ISIN oder WKN Hier ist die von den ,,Wertpapier-Mitteilungen`̀ fÏr jede

einzelne Emission vergebene International Securities Iden-

tification Number (ISIN) oder die Wertpapier-Kenn-Num-

mer (WKN) einzusetzen.

Laufzeitbeginn Als Beginn der Laufzeit gilt ^ wie in der monatlichen Bi-

lanzstatistik ^ der Beginn des in den Emissionsbedingun-

gen festgelegten Zinslaufs, das heiÞt der Beginn der lau-

fenden Verzinsung, gegebenenfalls der Beginn der

Laufzeit des ersten Zinsscheins.

Erste RÏckzahlungsmÎglichkeit Bei Ratentilgung FÌlligkeit der ersten Tilgungsrate. Die

MÎglichkeit der vorzeitigen RÏckzahlung einer Anleihe

nach KÏndigung ist hier nicht zu berÏcksichtigen.

Letzter RÏckzahlungstermin Bei Ratentilgung FÌlligkeit der letzten Tilgungsrate.

ErgÌnzende ErlÌuterungen zu Null-Kupon-Anleihen

Emissionsbetrag Emissionswert bei Auflegung, das heiÞt ohne BerÏcksichti-

gung von Zinsen sowie Kursauf- oder KursabschlÌgen
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Emissionskurs Verkaufspreis bei Auflegung in Prozent des Emissionswertes

Zinssatz Emissionsrendite

RÏckzahlungskurs 100 %. Bei Aufzinsungsanleihen oder Zinssammlern dÏrfen die

in den Anleihebedingungen genannten ,,RÏckzahlungs-, EinlÎ-

sungs- oder Tilgungskurse`̀ hier nicht eingesetzt werden, da

diese ,,Kurse`̀ (in Prozent ausgedrÏckte) Aufzinsungsfaktoren

darstellen.

Ab- oder Aufzinsungsfaktoren sind unter Bemerkungen anzugeben.

IV. AusfÏllungsrichtlinien zur Sammelmeldung A fÏr Schuldverschreibungen

inlÌndischer Kreditinstitute (Vordruck 10361)

FÏr jede Wertpapierart ist eine Sammelmeldung A einzureichen.

Folgende Wertpapiere sind zu unterscheiden:

1. Hypothekenpfandbriefe einschlieÞlich Schiffspfandbriefe.

2. Úffentliche Pfandbriefe einschlieÞlich von Îffentlich-rechtlichen Kreditanstalten ausge-

gebene Kommunalschuldverschreibungen und -obligationen sowie verwandte Schuldver-

schreibungen (z. B. Landesbodenbriefe, Bodenkulturschuldverschreibungen, kommunal-

verbÏrgte Anleihen fÏr Schiffbaufinanzierung), sofern ihre Deckung nach ½ 20 des

Pfandbriefgesetzes gegeben ist.

3. Schuldverschreibungen von Spezialkreditinstituten sind Schuldverschreibungen aller

Art folgender Kreditinstitute: AKA-Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Deutsche Aus-

gleichsbank, IKB Deutsche lndustriebank AG, Investitionsbank Berlin, Kreditanstalt fÏr

Wiederaufbau, Landeskreditbank Baden-WÏrttemberg ^ FÎrderbank ^, Landwirtschaft-

liche Rentenbank, LfA FÎrderbank Bayern, SÌchsische Aufbaubank ^ FÎrderbank ^, ThÏ-

ringer Aufbaubank sowie der Bausparkassen.

4. Sonstige Bankschuldverschreibungen sind alle Schuldverschreibungen, die sich in die

Gruppen 1 bis 3 nicht eingliedern lassen.
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In die Statistik aufzunehmen sind in Abschnitt I der Sammelmeldung A festverzinsliche

Wertpapiere im Sinne der allgemeinen Richtlinien zur monatlichen Bilanzstatistik ^ im We-

sentlichen Inhaber- und ihnen gleichgestellte Schuldverschreibungen ^ und in Abschnitt II

Namensschuldverschreibungen und solche Orderschuldverschreibungen, die nicht Teile ei-

ner Gesamtemission sind.

Nicht zu erfassen sind nicht bÎrsenfÌhige Inhaberschuldverschreibungen, zur Sicherung

aufgenommener Globaldarlehen dem Darlehensgeber ausgehÌndigte Namensschuldver-

schreibungen sowie Verbindlichkeiten aus Sparbriefen, Namens-Sparschuldverschreibungen

und anderen standardisierten, kleingestÏckelten Namensschuldverschreibungen.

Nominalbetrag ist bei Null-Kupon-Anleihen der Emissionswert bei Auflegung.

Aufgelegt ist eine Emission, wenn sie zum Verkauf beziehungsweise zur Zeichnung ange-

boten ist.

Erstabsatz ist nur die erstmalige Begebung von Schuldverschreibungen (nicht der Wieder-

verkauf zurÏckerworbener StÏcke). Als abgesetzt gelten Wertpapiere, fÏr die der Erwerbs-

preis entrichtet beziehungsweise das Konto des Erwerbers belastet ist.

Tilgung

Als getilgt gelten Schuldverschreibungen, die endgÏltig aus dem Verkehr gezogen, fÏr

kraftlos erklÌrt, entwertet, vernichtet oder dem TreuhÌnder zur Vernichtung Ïbergeben

worden sind, nicht dagegen die (noch zum Umlauf gehÎrenden) ausgelosten oder gekÏn-

digten, aber noch nicht eingelÎsten oder noch nicht fÏr kraftlos erklÌrten StÏcke. Aus Ver-

einfachungsgrÏnden kÎnnen Emissionen oder Teile von Emissionen (Serien), bei denen die

Restanten nicht mehr als 1% des zu tilgenden Nominalbetrages ausmachen, als vollstÌndig

getilgt gemeldet werden. Hieraus resultierende Differenzen zur monatlichen Bilanzstatistik

sind unter Bemerkungen anzugeben (siehe ,,Umlauf`̀ ).

Als Tilgung sind auch StÏcke zu melden, die aus dem Umlauf gezogen und dem TreuhÌn-

der zur zeitweiligen Verwahrung Ïbergeben sind. Werden solche StÏcke erneut in Umlauf

gebracht, indem sie wieder verÌuÞert oder in den Eigenbestand Ïbernommen werden, so

ist die Tilgung in dem betreffenden Monat um diese BetrÌge zu verringern. Ein etwaiger

Ûberschuss Ïber die Tilgung ist mit einem negativen Vorzeichen einzusetzen.
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Umlauf

Der Umlauf am Ende des Berichtsmonats ergibt sich rechnerisch aus Spalte 1 plus Spalte

2 minus Spalte 3. Nicht zum Umlauf gehÎren StÏcke, die zwar vom TreuhÌnder ausgefer-

tigt und dem Emissionsinstitut Ïbergeben, aber noch nicht abgesetzt sind (so genannte

HandbestÌnde).

Abstimmung

Der in der Emissionsstatistik ausgewiesene Umlaufsbetrag (Summe Spalte 4 aller Wertpa-

pierarten) ist wie folgt mit der monatlichen Bilanzstatistik (Inlandsteil) abzustimmen:

Inhaberschuldverschreibungen

Anlage F1 zur monatlichen Bilanzstatistik, Zeile 100 Spalte 4

+ in der Position 242 des Hauptvordrucks Blatt 3 zur monatlichen Bilanzstatistik erfass-

te treuhÌnderisch begebene (bÎrsenfÌhige) Inhaberschuldverschreibungen

+ Position 281 (nachrangig begebene bÎrsenfÌhige Schuldverschreibungen) des Haupt-

vordrucks Blatt 4 zur monatlichen Bilanzstatistik

^ Umlauf aus dem AltgeschÌft

+ Position 800 der Sammelmeldung A

= Abschnitt I der Sammelmeldung A (Inhaberschuldverschreibungen)

Namensschuldverschreibungen

Position 219 (Namensschuldverschreibungen) des Hauptvordrucks Blatt 4 zur monat-

lichen Bilanzstatistik

+ Position 229 (Namensschuldverschreibungen) des Hauptvordrucks Blatt 4 zur monat-

lichen Bilanzstatistik

+ in der Position 242 des Hauptvordrucks Blatt 3 zur monatlichen Bilanzstatistik erfass-

te treuhÌnderisch begebene Namensschuldverschreibungen

+ in der Position 280 des Hauptvordrucks Blatt 3 zur monatlichen Bilanzstatistik erfass-

te nachrangig begebene Namensschuldverschreibungen.

= Abschnitt II der Sammelmeldung A (Namensschuldverschreibungen)

Eventuelle Differenzen ^ soweit nicht rundungsbedingt (z. B. zwischen Emissionswert und

Bilanzwert bei FremdwÌhrungsanleihen) ^ sind unter ,,Bemerkungen`̀ zu erlÌutern. (Vgl.

hierzu auch die AusfÏhrungen unter ,,Tilgung`̀ .)
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Eigenbestand des Emittenten

Hier sind die vom Emittenten zurÏckerworbenen Schuldverschreibungen zu melden, soweit

sie noch nicht endgÏltig aus dem Verkehr gezogen oder dem TreuhÌnder zur zeitweiligen

Verwahrung Ïbergeben sind; der Nominalbetrag des TreuhÌnderbestandes ist in der dafÏr

vorgesehenen Position zu vermerken.

V. ErlÌuterungen zur Einzelmeldung A ^ Anlage zu den Sammelmeldungen A

(Vordruck 10362)

FÏr Erstabsatz und Tilgung (einschlieÞlich der VerÌnderung des TreuhÌnderbestandes) ist

je eine Meldung einzureichen.

Tilgung und VerÌnderung des TreuhÌnderbestandes: BetrÌge, die dem TreuhÌnder

Ïbergeben werden, sind als Tilgungen zu melden. Aus dem TreuhÌnderbestand wieder in

Umlauf gebrachte BetrÌge sind mit einem negativen Vorzeichen einzusetzen.

Nominalbetrag ist bei Null-Kupon-Anleihen der Emissionswert bei Auflegung.

Verkaufskurs: Bruttoverkaufskurs (ohne Abzug von Bonifikation) als Dezimalbruch mit

drei Kommastellen;

z. B.: 98,125 fÏr 98 1/8, 97,000 fÏr 97 %.

Bei Null-Kupon-Anleihen ist der VerkaufserlÎs in Prozent des Emissionswertes bei Auf-

legung anzugeben.

VI. ErlÌuterungen zur Erstabsatz-Meldung fÏr festverzinsliche Wertpapiere inlÌndischer

Nichtbanken und auslÌndischer Emittenten (Vordruck 10364)

Festverzinsliche Wertpapiere inlÌndischer Nichtbanken sind:

1. Schuldverschreibungen privater Nichtbanken

Hierzu rechnen Schuldverschreibungen (einschlieÞlich Optionsschuldverschreibungen,

Wandelobligationen u. Ì.) von Wirtschaftsunternehmen (ohne Kreditinstitute).
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2. Anleihen der Îffentlichen Hand

Hierzu rechnen Schuldverschreibungen (einschlieÞlich Kassenobligationen, Schatzanwei-

sungen und Schuldbuchforderungen mit Wertpapiercharakter) der LÌnder, der Gemein-

den und GemeindeverbÌnde sowie Îffentlich-rechtlicher ZweckverbÌnde und Ìhnlicher

Îffentlich-rechtlicher VerbÌnde auf sondergesetzlicher Grundlage.

VII. ErlÌuterungen zur Meldung Ïber Euro-Commercial-Paper der Nichtbanken

(Vordrucke 10366 und 10366a)

Euro-Commercial-Paper der Nichtbanken sind in der Regel diskontierte Schuldverschreibun-

gen mit einer Laufzeit von wenigen Tagen bis unter zwei Jahren, die als eine Art Dauer-

emission im Rahmen des vereinbarten Programmvolumens, das die Umlaufsgrenze bezeich-

net, in unterschiedlich ausgestatteten Tranchen Ïber Kreditinstitute (Platzeure) begeben

werden.
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Verzeichnis der Meldungen zur Emissionsstatistik fÏr festverzins-
liche Wertpapiere

Vordr.Nr. Bezeichnung der Meldungen Seite

10360

10361

10362

10364

10365

10366

10366a

Meldebogen A fÏr Inhaberschuldverschreibungen

Sammelmeldung A inlÌndischer Kreditinstitute

Einzelmeldung A inlÌndischer Kreditinstitute

Erstabsatz-Meldung

Meldung Ïber Tilgungen

Meldung Ïber Euro-Commercial-Paper mit inlÌndischen

Emissions- und Zahlstellen

Meldung Ïber Euro-Commercial-Paper mit auslÌndischen

Emissions- und Zahlstellen
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Deutsche Bundesbank 

S 300 

Postfach 10 06 02 

60006 Frankfurt am Main

Emissionsstatistik für festverzinsliche Wertpapiere 

gemäß Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 21. Juli 2004 

(MBBk Nr. 8003/2004, Bundesanzeiger Nr. 144 vom 4. August 2004) 

Meldebogen A, Blatt 1 
für Inhaberschuldverschreibungen

ISIN oder WKN 

Emittent

falls Ausland: Sitz d. Emittenten 

 (Ort, Land) 

Emissionsbetrag 

Währung

Emissionskurs 

Bezeichnung des Wertpapiers 

Asset-Backed Security  ja   nein 

Reihe / Serie 

Kleinste handelbare Einheit 

Nullkupon  aufgezinst  abgezinst  

Floater  ja   nein 

Zinssatz 

(falls variabel: erster Zinssatz) 

Zinsperiode 

Erste Zinsfälligkeit  

Laufzeitbeginn 

Erste Rückzahlungsmöglichkeit 

Letzter Rückzahlungstermin 

Rückzahlungskurs 

 Tilgung:   gesamtfällig    Teilrückzahlung   außerplanmäßig (bitte unter Bemerkungen erläutern)

   Kündigungsmöglichkeit für Schuldner frühestens zum 

 Gläubigerkündigungsrecht oder Recht zur vorzeitigen 

 Rückgabe der Schuldverschreibungen frühestens zum 

Börseneinführung beabsichtigt im   Inland     Ausland  In- und Ausland   keine Börseneinführung 

 Notenbankfähigkeit   ja   nein 

 Mündelsicherheit            ja      nein 

Meldendes Kreditinstitut 

Sachbearbeiter/in, Telefon Bankleitzahl 

Vordr. 10360/1  01.05  Für Schuldverschreibungen ausländischer Emittenten auch Blatt 2 ausfüllen
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Deutsche Bundesbank 

S 300 

Postfach 10 06 02 

60006 Frankfurt am Main

Emissionsstatistik für festverzinsliche Wertpapiere 

Meldebogen A, Blatt 2 
für Inhaberschuldverschreibungen

ISIN oder WKN 

Emittent

falls Ausland: Sitz d. Emittenten 

(Ort, Land) 

Nur ausfüllen bei unter deutscher Konsortialführung begebenen Anleihen ausländischer Emittenten: 

Vom Emissionsbetrag haben übernommen 

inländische Konsortialmitglieder nom.

ausländische Konsortialmitglieder nom.

Handelt es sich um eine Privatplatzierung?  ja  nein

Nur ausfüllen bei unter ausländischer Konsortialführung begebenen Anleihen ausländischer Emittenten: 

Vom meldepflichtigen Kreditinstitut übernommener Teilbetrag

der Emission  nom.

Von der deutschen Verkaufsgruppe insgesamt übernommener Teilbetrag

der Emission  nom.

Bemerkungen 

Vordr. 10360/2  01.05 
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Emissionsstatistik für festverzinsliche Wertpapiere 

inländischer Kreditinstitute
1
 (Bankschuldverschreibungen) 

gemäß Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 21. Juli 2004 

(MBBk Nr. 8003/2004, Bundesanzeiger Nr. 144 vom 4. August 2004) 

Berichtsmonat 

Bankleitzahl 
Deutsche Bundesbank 

S 300 
Postfach 10 06 02 

60006 Frankfurt am Main

Wertpapierart

Sammelmeldung A

Nominalbetrag in Tsd Euro

Veränderung im Berichtsmonat 
durch

Pos.

Umlauf 
Stand Ende Vormonat 

lt. Spalte 4 
der Vormonatsmeldung 

Erstabsatz
2

Tilgung und 
Veränderung des 

Treuhänder- 
bestandes

2

Umlauf  
Stand Ende 

Berichtsmonat 

(Spalten 1 + 2 - 3) 

darunter im 
Eigenbestand 
des Emittenten 

1 2 3 4 5

I. Inhaberschuldverschreibungen 

Insgesamt *) 800

Nachrichtlich: Bestand der beim Treuhänder hinterlegten Inhaberschuldverschreibungen       900

*) Darunter auf Namen festgeschrieben   825

II. Namensschuldverschreibungen 

Insgesamt

Die in den Richtlinien vorgeschriebene Abstimmung der Umlaufszahlen mit der monatlichen Bilanzstatistik ist vorgenommen worden.
Etwaige Differenzen, die auf einer unterschiedlichen Behandlung einzelner Geschäftsvorfälle beruhen, sind untenstehend erläutert.

Meldendes Kreditinstitut Sachbearbeiter/in, Telefon 

1
 Ohne Wertpapiere aus dem Altgeschäft. 

2
  Die auf die einzelnen Emissionen von Inhaberschuldverschreibungen entfallenden Beträge sind nach Erstabsatz und Tilgung (einschließlich der 

Veränderung des Treuhänderbestandes) getrennt auf je einer "Einzelmeldung A" einzutragen. Die Einzelmeldungen A sind zusammen mit den Sammelmeldungen A einzureichen.  

Bemerkungen 

Vordr. 10361  01.05 
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Emissionsstatistik für festverzinsliche Wertpapiere 

inländischer Kreditinstitute (Bankschuldverschreibungen) 

Deutsche Bundesbank 

S 300

Postfach 10 06 02 

Berichtsmonat 

60006 Frankfurt am Main 

Bankleitzahl 

Einzelmeldung A
1

- Anlage zu den Sammelmeldungen A - 

   Erstabsatz     Tilgung und Veränderung des Treuhänderbestandes
2

ISIN oder

WKN

Nominalbetrag
3

- in Tsd Euro - 

Verkaufskurs
4

(nur bei Erstabsatz) 

1

Für Erstabsatz und Tilgung (einschließlich der Veränderung des Treuhänderbestandes) ist je eine Meldung einzureichen. 

2

Beträge, die dem Treuhänder übergeben werden, sind als Tilgungen zu melden. Aus dem Treuhänderbestand wieder in Umlauf 

gebrachte Beträge sind mit einem negativen Vorzeichen einzusetzen.  

3

Bei Null-Kupon-Anleihen ist der Emissionswert bei Auflegung einzusetzen. 

4

Bruttoverkaufskurs (ohne Abzug von Bonifikation) als Dezimalbruch mit drei Kommastellen; z. B. 98,125 für 98 1/8, 97,000 für 

97 %. Bei Null-Kupon-Anleihen ist der Verkaufserlös in Prozent des Emissionswertes bei Auflegung anzugeben.  

Vordr. 10362  01.05 
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Emissionsstatistik für festverzinsliche Wertpapiere 

inländischer Nichtbanken
1

und ausländischer Emittenten 

gemäß Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 21. Juli 2004 

(MBBk Nr. 8003/2004, Bundesanzeiger Nr. 144 vom 4. August 2004) 

Deutsche Bundesbank 

S 300

Postfach 10 06 02 

60006 Frankfurt am Main 

Erstabsatz-Meldung

Berichtsmonat 

Emittent

Bezeichnung der Emission

ISIN oder WKN: 

Brutto-Verkaufskurs 

- Nominalbetrag in Tsd Euro
2

 - 

Im Berichtsmonat von den vom Emittenten
3

kommissionsweise zum Verkauf gestellten Schuldverschreibungen verkauft
4

davon  durch inländische Konsortialmitglieder
5

 durch ausländische Konsortialmitglieder
5

1

Ohne Bund und Sondervermögen des Bundes. 

2

Fremdwährungsbeträge sind zu dem in den Anleihebedingungen festgelegten Umrechnungskurs umzurechnen, beim Fehlen eines 

solchen ist der jeweilige Devisenkurs zugrunde zu legen.  

3

Bei ausländischen Anleihen auch: Emissionsbeträge, die vom Emittenten über ein ausländisches Kreditinstitut zum Verkauf gestellt

worden sind.  

4

Kommissionsweise zum Verkauf gestellte Schuldverschreibungen gelten als verkauft, wenn dem Emittenten (bei Schuldverschrei-

bungen ausländischer Emittenten gegebenenfalls auch einem ausländischen Kreditinstitut) der Gegenwert der Schuldverschrei-

bungen angeschafft worden ist.  

5

Nur ausfüllen bei unter deutscher Konsortialführung begebenen Anleihen ausländischer Emittenten. 

Meldendes Kreditinstitut 

Sachbearbeiter/in, Telefon Bankleitzahl 

Vordr. 10364  01.05 
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Emissionsstatistik für festverzinsliche Wertpapiere

inländischer Nichtbanken
1

und ausländischer Emittenten
2

gemäß Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 21. Juli 2004

(MBBk Nr. 8003/2004, Bundesanzeiger Nr. 144 vom 4. August 2004)

Deutsche Bundesbank

S 300

Postfach 10 06 02

60006 Frankfurt am Main

Meldung über Tilgungen

Berichtsmonat

ISIN oder

WKN
Emittent Bezeichnung der Emission

Tilgung

im Berichtsmonat
3

- Nominalbetrag in Tsd Euro-

1

Ohne Bund und Sondervermögen des Bundes sowie ohne Schuldverschreibungen, die vor dem 21. Juni 1948 begeben worden sind. 

2

Nur Schuldverschreibungen, die über ein Bankenkonsortium unter Federführung eines deutschen Kreditinstituts begeben worden

sind.

3

Emissionen oder Teile von Emissionen (Serien), bei denen die Restanten nicht mehr als 1 % des zu tilgenden Nominalbetrags 

ausmachen, können als vollständig getilgt gemeldet werden.

Meldendes Kreditinstitut

Sachbearbeiter/in, Telefon Bankleitzahl

Vordr. 10365  01.05
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Emissionsstatistik für festverzinsliche Wertpapiere

gemäß Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 21. Juli 2004

(MBBk Nr. 8003/2004, Bundesanzeiger Nr. 144 vom 4. August 2004)

an

Deutsche Bundesbank

S 300

Postfach 10 06 02

60006 Frankfurt am Main

Meldung über Euro-Commercial-Paper mit inländischen Emissions- und Zahlstellen

Berichtsmonat

Euro-Commercial-Paper

inländischer Nichtbanken

Euro-Commercial-Paper

ausländischer Nichtbanken
Position

Nominalbetrag in Tsd Euro

Gesamtumfang der CP-Programme

(Rahmenvereinbarung) am Ende

des Berichtsmonats

1

Umlauf am Ende des Vormonats

(lt. Zeile 5 der Vormonatsmeldung)
2

Bruttoabsatz im Berichtsmonat 3

darunter an Ausländer 3 a

Tilgung im Berichtsmonat 4

Umlauf am Ende des Berichtsmonats 5

davon mit vereinbarter Laufzeit

bis unter 1 Monat 5 a

1 Monat bis unter 3 Monate 5 b

3 Monate bis 1 Jahr einschl. 5 c

über 1 Jahr 5 d

Meldendes Kreditinstitut
1

Sachbearbeiter/in, Telefon Bankleitzahl

1 Emissions- und Zahlstelle für die betreuten CP-Programme.

Vordr. 10366  01.05
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Emissionsstatistik für festverzinsliche Wertpapiere

gemäß Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 21. Juli 2004

(MBBk Nr. 8003/2004, Bundesanzeiger Nr. 144 vom 4. August 2004)

an

Deutsche Bundesbank

S 300

Postfach 10 06 02

60006 Frankfurt am Main

Meldung über Euro-Commercial-Paper mit ausländischen Emissions- und Zahlstellen

Commercial-Paper inländischer Nichtbanken

Commercial-Paper ausländischer Nichtbanken

Ziehungen im Berichtsmonat

Laufzeit

von bis

Nominalbetrag

(Tsd Euro)

Platzierung

im Ausland
1

Name des Emittenten

Meldendes Kreditinstitut
2

Sachbearbeiter/in, Telefon Bankleitzahl

1

Bitte mit "X" kennzeichnen, wenn im Ausland platziert.

2

Platzeur der gemeldeten Ziehungen.

Vordr. 10366a  01.05
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